
'-l7 

V41938 

Gesetz- und Verordnungsblatt 
der Nordelhischen Evangelisch-Lutherischen Kirche 

Nr. 7 Kil'L drn 3. April 1989 

Inhalt Sei t e  

L GesetLc, Rcchtsvnurdnungcn, Vnwaltungsanordnungcn 

Kirchengesetz ühcr die Zustimmung zu dem Vertrag hclrdfcncl die Zuordnung der· Kirchcngcrncindc L assahn zur E\' LutlL 
Landeskirche Mecklenburgs vom 28, Januar 1989 97 

IL Bekanntmachungen 

Einsegnung von Diakoninnen/Diakonen der Diakonenanstalt des Rauhen Hauses in Hamburg 98 

III. S!L'i lcnausschrcihungcn 99 

IV Personalnachrichten 101 

Gesetze, Rechtsverordnungen, Verwaltungsanordnungen 

Kirchengesetz 
über die Zustimmung zu dem Vertrag betreffend die Zuordnung 

der Kirchengemeinde Lassahn zur Ev.-Luth. Landeskirche Meck

lenburgs 

vorn 28. Januar 1989 

Die Synode hat das folgende Kirchengesetz beschlossen: 

§ 1 

Dem \'ertrag zwischen ckr ,\lorck\hischcn Fvangelisch-Luthcri
schcn Kir(hc und der EvangL'lisch-Lu1hcri,c·hcn Landeskirche 
Mccklcnhurgs über die Zuordnung der Kirclwngcmcindc Lassahn 

vom 9.3,1989 (Anlage) wird zugestimmt. 

§2

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in 
Kraft. 

Das vorstehende, von der Synode am 28. Januar 1989 beschlos
sene Kirchengesetz wird hiermit verkündet. 

KL.-Nr. 951/88 

Kiel, den 28. Januar 1989 

Die Kirchenleitung 

Prof. D. Krusche  

Bischof und Vorsitzender 

Vertrag 

über die Zuordnung der Kirchengemeinde Lassahn, 

Kirchenkreis Herzogtum Lauenburg, 

zur Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs 

Zwischen dl'r Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mccklcn 
burgs, 
vertreten durch den Oberkirchenrat. 

und 

der Nonlclhischcn Evangelisch-Lu1hcrischen Kirche 
vcrtrl'tcn durch die Kirchenlei1 ung. 
wird folgendes \·ercinbart: 

Artikel 1 

Die der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche ange
hörende Kirchengemeinde Lassahn, Kirchenkreis Herzogtum Lauen
burg, bleibt in ihren bisherigen Grenzen der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche Mecklenburgs zugeordnet Das Recht der 
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs findet auf 
die Kirchengemeinde Lassahn Anwendung, soweit sich aus diesem 
Vertrag nichts anderes ergibt. 

Artikel 2 

(1) Die Kirchengemeinde Lassahn wird der Propstei und dem
Kirchenkreis, dem die Kirchengemeinde Neuenkirchen angehört, 
zugeordnet. 

(2) In Anwendung von § 14 der IGrchengemeindeordnung der
Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs besteht 
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neben der Kirchengemeinde keine örtliche Kirche als eigene juristi
sche Person. Die örtliche Kirche, das Pfot-rhaus, die dazugehörigen 
Cckiudc und die Kirchsdrnlc sowie cla, dazu gL:hiirige Vermiigcn 
,ind Eigentum der Kirchengemeinde. 

Artikel 3 

Die Abrechnung der Einnahmen aus den Ländereien der Kir
chi:ngcmeindc und der Ausgaben für diesclhcn sowie die \'erwal!ung 
der I lypo1hcken und Grnndschuldcn der Kirchrngemeimk erfolgt 
über die Vereinigte Treuhandkasse bei der Kirchenökonomie Hage
now. Die Kirchengemeinde nimmt am Rechnungs- und Zahlungs
ausgleich teil. 

Artikel 4 

Der Kirchenvorstand der KirchcngL'lllCindc Lassahn bleibt bis 
zur nachsten Kirchcngemeinderatswahl in der Evangelisch-Lutheri
schen Landeskirche :Vlecklenburgs im Amt und hat die Rechtsstel
lung der Kirchengemeinderäte nach den Ordnungen in der Ernnge
lisch-Lutherischen Landeskirche Mecklenburgs. 

i\r1 ikel 5 

Die tNangelisch-Luthcrischc Landeskirche Meckknbur[.:, erhebt 
Kirchensteuern nach den in ihr geltenden Bestimmungen. Die 
:\'orclelbische Kirche überträgt das Recht zur Kirchensteuererhebung 
mit der kirchengesetzlichen Zustimmung zu dieser Vereinbarung 
auf die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Mecklenburgs. 

Artikel 6 

Dieser Vertrag. zu dem noch ein Zusatzprotokoll verfaßt wurde, 
wird in drei Ausfertigungen erstellt, von denen je eine Ausfertigung 
b�i jeder vertragsschließenden Kirche und der Kirchengemeinde 
Lassahn hinterlegt wird. Der Vertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit 
ein Zus1immung rkr Srnoden der \Trtragsschliefsendcn Kirc·hen 
durch Kirchcngeselz. Er wird in den amtlichen Organen beider 
Kirchen veröffentlicht und tritt am 1. Januar 1989 in Kraft. 

Schwerin, den 9. März 1989 Kiel. den 9. März 1989 

Für die Evangelisch-Lutherische Für die .'\ordelbische Ernnge-
Landcskirchc Mecklenburgs: lisch-Lutherische Kirche 

MLil lcr  
Prüsident 

1) Krusch c
Bischof

Vorsitzender der Kirchenleitung 

Protokoll zum Vertrag über die Zuordnung der lauenburgischen 
Kirchengemeinde Lassahn zur Evangelisch-Lutherischen Lan

desldrche Mecklenburgs 
vom 9. März 1989 

Die \-ertragsschließenden Kirchen stellen das Folgende fest: 

1. Mit Artikel 1 des Vertrages wird die Zugehörigkeit zur Nordelbi
schen Evangelisch-Lutherischen Kirche, Kirchenkreis Herzog
tum Lauenburg, nicht aufgchohcn. Pastor Mitarbeiter und Kir
chcmorstancl werden dennoch cincleu1ig c!c·r mccklcnhurgischcn
Landeskirche unterstellt.

2. Zur Kirchengemeinde Lassahn mit der Kirche in Lassahn gehö
ren folgende Ortschaften: Lassahn, Bernstorf. Stintenburg, Stin
tenburger Hütte, Hakendorf und Techin.

3. Die Kirchengemeinde La,,ahn gilt als mit der KirchrngemcindL'
Ni:uenkirchen verhundl'n im Sinne des§ 13 Absatz 3 Kirchcnge
memdeordnung der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche
Mecklenburgs. Sitz der Pfarrstelle ist Lassahn.

4. Künftige ÄndPrungen der territorialen Gliederung nach den in
der Ernngclisch-Luthcrischen Landeskirche Mecklenburgs gel
tenden l\cstimmungen sind durch Artikel 2 Satz 1 des Vertrages
nicht ausgeschlossen.

5. Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Vertrages
zwischen dem Oberkirchenra1 der Evangelisch-Lutherischen
Landeskirche Mecklenburgs und dem Nordelbischen Kirchen
amt in Kiel werden einvernehmlich beigelegt.

6. Der\ ntrag ist aufzuhehrn. wenn keine Einigung über Änderun
gen des Vertrages erzielt werden kann, die eine der vcrtrags
schlicßenden Kirchen für notwendig erachtet

Schwerin, den 9. März 1989 Kiel, den 9. März 1989 

Für die E\·angelisch-Lui11L'rischc Pür die Nordclbischc Evange-
Landc,kirche Mecklenburg, lisch-Lutherischc Kirche: 

Müller 
Präsident 

D. Krusche 
Bischof 

Vorsitzender der Kirchenleitung 

Bekanntmachungen 

Einsegnung von Diakoninnen/Diakonen der Diakonenanstalt des Lubotta Regina 21. 3.62 Hagen/WestL 
Rauhen Hauses in Hamburg Lückhof Renate 29, :2,60 Siegen 

Am 5. März 1989 vollzog der Vorsteher des Rauhen Hauses die Meyer Karin 27. 1.61 Lüneburg 

Einsegnung der nachfolgenden Absolventen der Ev. Fachhoch- Milch Susanne 28. 9.61 Büddenstedt 

schule für Sozialpädagogik des Rauhen Hauses: Nachtigall Dieter 7. 6.55 Dannenbüttel 
Oelkers Susanne 10.12.63 Peine 

Name Vorname geb. am in Pankratz-Falk Christof 24, 2,62 Gadeland 
Clemens Bettina 31. 5.62 Hannover Raabe Christine 3,10,61 Hamburg 
Conradi Annelie 3. 8.59 Hamburg Schmidt Bernd 25, 3,61 Hamburg 
Czarnecki-Durstelcr Kirsten 31.10.59 Hamburg Vogt Antje 31. 5.63 Soltau 
Detlefsen Horst 17. 4.52 Kiel Vollersen Inge 30. 3.62 Borgum 
Eckert Thomas 19. 9.62 Lübeck Wacker Barbara 31.12.62 Veerßen/U elzen 
Hiepler Corina 23. 9.63 Hamburg 
Holtmann Dagmar 22. 3.60 Bückeburg Im Auftrage: 
Kowalczyk Jörg 5.10.60 Hamburg Dr. Halbe 
Kuschnick Ute 17, 8,60 Duttweilcr/Saar 
Lauermann Günter 8. 9.46 Hamburg Az.: 4249 - EI 
Link Martin 20.12.58 Rotenburg 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibung 

In der Drei fa l t i gkeits-Gemeinde zu Hamburg-Hamm 
im Kirchenkreis Alt-Hamburg - Bezirk Süd - wird die 1 .  Pfarrstelle 
vakant und ist zum 1. August 1989 mit einem Pastor oder einer 
Pastorin zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl des 
Kirchcm orslandes. 

Die Dreifaltigkeitsgemeinde liegt in Innenstadtnähe im Süd
Osten Hamburgs. Sie umfaßt bei ca. 5.000 Gemeindegliedern zwei 
Pfarrstellen. In ihrem Bereich liegt das Rauhe Haus, zu dem enge 
Kontakte bestehen. 

Die Gl'mcindc besitzt eine große moderne Kirche und ein gro/lcs -
für alle Formen vun Genwindearbeit - gut ausgestattetes Gemeinde
haus. Sie unterhält ein Kindertagesheim (120 Plätze) und ist rnit 
weiteren fünf Kirchengemeinden Mitträger einer Sozial-und Diako
niestation. 

Neben dem Kollegen (45 Jahre), dessen Arbeitsschwerpunkt in 
der Erwachsenen- und Senioren-Arbeit liegt. sind in der Gemeinde 
hauptamtlich tätig: 1 A-Kirchenmusiker, l Diakon, 1 Gemeindehel
ferin (beide mit je 1/2 Stelle), 1 Küster. 1 Gemeindesekretärin 
(halbtags). Dazu kommen die Mitarbeiterinnen im Kindertages
heim und in der Sozialstation. 

Gesucht wird eine Pastorin oder ein Pastor Z\Vischen 30 und -1-0 
Jahren mit einiger Berufaer-fahrung, die/der in einer lebendigen 
Gemeinde das Gcwachsc1w fortführt und neue Initiativen, hcscm
ders im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit und des Kindertages
heims, einbringt. Sie/er sollte die gute örtliche ökumenische Zusam
menarbeit fortführen und Lust und Geschick in kirchlicher Verwal
tung wie im Umgang mit l\litarbeitern haben. Ein aufgeschlossener 
und einsatzbereiter Kirchenvorstand steht ihrlihm zur Seite. Ebenso 
ein grof,cr Kreis erfahrener ehrenamtlicher \1 itarbeiter. 

Der Gottesdienst ist der J\littelpunkt des Gemeindelebens. Ei11c· 
biblisch fundierte und zugleich zeitgemäße \'erkündigung soll auch 
weiterhin eine wesentliche gemeinsame Aufgabe bleiben. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Lebenslauf 
sind lU richten an den Herrn Propst des Kir.:henkrcises .\lt
Ham burg - Bezirk Süd - . \icuc Burg 1, 2000 Hamburg 11. \Veitcr,· 
Unterlagen sind auf An!ordcrung einzureichen. Auskünfte erteilen 
Pastor Hinrieb Lange, Homer Weg 20, 2000 Hamburg 26, Tel. 
040/2 19 56 77, die stellvertretende Kirchenvorstandsvorsitzende. 
Frau Käthe Fischer, Hammer Hof 18, 2000 Hamburg 26. Tel. 
040/21 75 43, und Propst Hans-Jürgen Wenn. \Jeue Burg l. 2000 
Hamburg 11, Tel. 040/36 �lJ-272/273. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinl'n die
ser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 20 Dreifaltigkeits-Gemeinde zu Hamburg-Hamm (1) - P 1/P 2 

Stellenausschreibungen 

In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Glückstadt/Elbe ist ab 1.10.1989 
die kombinierte Stelle eines/er 

Bezirksjugendwartes/in 

für die Elbgemeinden Glückstadt/Herzhorn/Kollmar-Ncuendorf 
und eines 

Kirchenkreisjugendwartes/in 

im Amt für Jugendarbeit und Gemeindebildung beim Kirchenkreis 
Rantzau (Elmshorn) mit einem/r Diakon/in (Sozialpädagogen/in) 
wieder zu besetzen. 

Neben der gemeindlichen . .\nbinclung in Glückstadt und den 
Elbgemeinden (eine Halbtagsstelle in Glückstadt ist besetzt, eigene 
Jugendarbeit in den verschiedenen Arbeitsformen ernng. Jugendar
beit/VCP bis offene Angebote /Aus- und Weiterbildung ehrenamt
licher Mitarbeiter/Freizeiten und Seminare/Jugendgottesdienst und 
besondere \nanstaltungen) biett't die Stelle die \liiglichkeit der 
übcrgc'mcindlichcn Mitarbeit in der Leitung des \nit,:s für Jugrnd
arbeit und Gemeindebildung. 

Es wird ein/e �itarbeiter/in gesucht, 

- der/die Lust und Interessse hat. in eine aktiw Jugendarbeit
einzusteigen.

- der/die Nt·uµicr und Beweglichkeit mitbringt. Bl'\1,ihrtes weiter
zumachen und neue lmpulsc und Schwerpunkt,· zu setzen,

- der/die sich mit eigenen Ideen und Vorstellungen in das Team
der haupt- und ehrenamtlichen \füarbeiter und Pastoren/innen
einbringt.

Vergütunf-'. nach KAr

Wohnort ist die Anstellung,gerndndc Glückstadt.

Bewerbungsunterlagen sind zu richten an den Kirchenvorstand
der Ev.- Luth. Kirchengemeinde Glückstadt. Am Kirchplatz 2, 2208 
Glückstadt. 

Auskünfte' erteilten. 

Pastor Friese. Telefon: 0 4124i21J 00 oder 
Pastor Wcinhold, Telefon: 0 4124/41 53 oder 
Pastor Dr. Deresch, Telefon: 0 41 21 / 2 98 4 7. 

Bewerbungsschluß: 4 Wochen nach Veröffentlichung dieses 
Gesetz- und \'erordnungsblattes. 

Az. 30 - Glückstadt - F 1/F 1 

Die Luthergerncinde Hambmg-Bahrcnfcld sucht zum nächst
rnüglichcn Tc-rm in 

eine(n) Kirchenmusiker(in) 

(B-Stelle, 40 Stunden, Vergütung nach dem Kirchlichen Angestellten-
Tarifvertrag (KAT-NEK)) 

Die Luthergemeinde hat bei 5.000 Gemeindegliedern 2 Pastoren, 
1Jiakoni11. 2 Gerncindchäusl'r. 1 Kindertageshl'illl. 

Wir suchen L'ine(n) Mitarheiter(in) mit Engagcml'ni für musik
pädagogische Arbeit in verschiedenen Alters- und Gemeindegrup
pen. Erwartet werden der Orgeldienst bei Gottesdiensten, Kinder
gottesdiensten und Amtshandlungen, der Wiederaufbau einer 
Kantorei, Gründung eines Kinder- oder Jugendchores, Übernahme 
der Blockflötengruppen, Mitwirkung bei Gemeindeveranstaltun
gen und Gemeindefesten. 

Vorhanden sind eine große Beckerath-Orgel, eine kleine Ott
Orgel, Orffsches Instrumentarium, Blockflöten, Flügel und Klaviere. 

Der Kirchenvorstand ist bei der Wohnungssuche behilflich. 

Bewerbungen bitte an den Kirchenvorstand der Luthergemeinde, 
Lutherhöhe 22, 2000 Hamburg 50, bis zum 30. April 1989. 

Auskünfte erteilt Pastor Harald Brix, Lutherhöhe 24, 2000 Ham
burg 50, Tel.: 040/89 26 82. 

Az.: 30 - Luthergemeinde Hamburg-Bahrenfeld - T 1/T 3 
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In der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bosau ist eine 

C - Kirchcnmusikerstelle 

1trn1 I. September l LISLJ - oder frühn - neu zu besetzen. 

Zum Aufgabenbereich gehört derzeit der Organistendienst bei 
Gottesdiensten und Amtshandlungen. 

Ein Aufbau von Chorarbeit sowie Instrumentalgruppen u.a. wäre 
11 ünschenswcr1. M u,1kinstru111ente flir einen Posaunenchor sind in 

der l(irchengcmcindc 1mhandcn. LJic CL's1altung der Somrncrkon
lc'l'\C sollte mit übernommen werden. 

Der Wohnsitz sollte in der Nähe der Kirchengemeinde liegen. 

Cnsere Kirchengememde ist eine Landgemeinde mit ca. 2.000 
Gemeindemitgliedern. Die 1151 erbaute St. Petri-Kirche liegt in 
einer landschaftlich schönen Lage nahe des Pliincr Sees. Die 
Kirche hat eine im Jahre 1972 crhautc- llc-cker-Orgcl mit l� f{cgi

stcrn. Busau ist ein beliebter Frcmdemwkehrsort. 

Eine Einstellung kann bei Fortführung des jetzigen _\ufgaben
bereiches nebenamtlich erfolgen nach den Richtlinien der Vergi.ttung 
für nebenamtliche Kirchenmusiker der NEK 

l:.s ist jedoch auch rnüglich, daR f.wi rnsiitzlichcm Aufbau von 
I11strumcntal- oder Churgruppcn eine huupramtlichc Einstl'llung 

mit 50 % der normalen ,.\rbeitszeit (C-l\lusiker/in) nach dem Kirch
lichen Angestellten-Tarifvertrag (KAT-I\EK) Verg.Gr. VII vorge
nommen werden kann. 

Bcwnbungen sind bis zum 1. \1ui 1 q39 zu richten an den 
li.ir, hcuvorstand der h Luth. Kirchcngl'mcincle in Bosau 

r\uskünfle ertcik11 der Vorsitzende des Kirchenvorstandes. Herr 

Schwuchow, Tel. 04527 /5 50 oder Herr Kantor West, Kirchenkreis

musikbeauftragter. Tel. 04521/54 00. 

1\z. 30 Bosau T 1 iT 3 

Bei der Norde\bischen Posaunenmission ist die Stelle eines 

2. Landesposaunenwarts

zu besetzen. Der mkr die Stcllcninhalwr/in soll hauptamtlich 

eir,c'n Teilbereich dci \rbcii des Gcsa111t1H·rkcs wahrnehmen. 

l n enger Zusammenarbeit mit eiern geschäftsführenden Landes
posaunenwart soll ein wirksamer Zusammenhalt der Chöre. die 
Gründung neuer Chöre. die Stabilisierung gefährdeter Arbeit und 
damit verbunden eine Entlastung des Stelleninhabers erreicht 
1.1Trdcn. 

hwartct wird itn e111/clnen: 

- rcgl'lmäfüge Betreuung von Chören:

- Ausbildung und Weiterbildung von Chorleitern;

- Schulung von Ausbildern;

- methodische Hilfen bei der Erarbeitung von Literatur;

- Beratung und Vermittlung von Bläserliteratur und Instrumen-

tarium;

- Durchführung überregionaler Bläsertreffen;

- Mitarbeit bei der Vorbereitung nordelbischer Posaunentage;

- Planung und Durchführung von Wochenendschulungen;

- Mitwirkung bei Freizeiten und zentralen Lehrgängen.

Die Anstellung erfolgt nach dem Kirchlichen Abgestellten
Tarifvertrag (KAT-NEK). 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind innerhalb von ..\ 
Wochen nach Erscheinen dieser Ausgabe erbeten an die Gcschüfts
stelle der Nordclhischcn Pusauncnmission. l<oppclsherg 22. 2320 

Plön. 

Rückfragen können gerichtet werden an: 

Landesobmann, H.W Wulf. Markt 4, 2256 Garding, Tel.: 04862/ 
82 67 
LandL:sposauncnwarl Joharrnes Oldsen, KoppL·lsberg 22,2.320 Pliin. 
Tel. 0..\522/20 61 

Az.: 5..\il - T 1 

Die Luther-Kirchengenwinde Elmshorn sucht zum 1. Mai 198Li 
oder spiilcr eine/n qualifiz1ntc/n Mitarbeitcr-'in für die Jugendarbeit 

Diakon/in, Sozialarbeiter/in, Jugendsekretär/in 

Religionspädagogen/in oder ähnliches 

Das Arbeitsgebiet umfaßt insbesondere 

- Leitung und Fortcntwicklung der guten fugl'l1darbcil in einem
kirchlichen lugcndzcmrum in Zusammcnarheit mit haup1- und
ehn:narntlichen Mitarbeitern,

- Erarbeitung und Durchführung von Gemeindekonzepten mit
den Pastoren/Pastorinnen,

- Planung und Durchführung von Seminaren. Freizeiten u.a.

Die Zugehörigkeit zur L'I luth. Kirche ist \oraussctzung.

ßC\'. crbungen mit ausführlichem. hanclsc hrif111chcm Lcbenslaul,

Zeugnissen und den üblichen Unterlagen (Lichtbild) sind bis zum 
15. April 1989 zu richten an den Vorsitzenden des Kirchenvor
standes der Luther- Kirchengemeinde, Herrn Peter Huckfeldt.

Wasserstr. 10, 2200 Elmshorn, Telefon: 04121/7 34 79.

Ausktinfte erteilt Herr \\aschkau, Td. 04121 7 5q 62. 

Az.: 30-Luther-Kirchengemeinde-Elmshorn - E 1 

Die 1'.I .-luth. Kirchengenwinde Wellingsbütll'l sucht zum 1. \la1 
1989 ockr später 

einen Küster 

für die Küstertätigkeit in Gottesdienst und Kirche und für die 
Hausmeistertätigkeit in mehreren Gebäuden und umfangreichen 
Aufkn- und Gartenanlagen Es wird ein Mitarbeiter gesucht, der an 
(3artenarbeit Freude hat und Sachkenntnis dafür besitz(, hand
werkliche Ausbildung mitbringt, selbständig und eigenverantwort
lich arbeiten kann, partnerschaftlich zusammenarbeiten möchte 
mit den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern/innen und dem 
Kirchenvorstand. Die Vergütung erfolgt nach KAT. 

Bewerbungen mit dem Nachweis der Kirchenzugehörigkeit sind 
an den Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Wellings
büttel, Up de Worth 25, 2000 Hamburg 65, zu richten. 

Az.: 30 Wellingsbüttel - D 12 
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Persona] nachri eh ten 

Ernannt: 

Mit Wirkung vom 1. April 1989 die Pastorin z.A. Elisabeth Ca es a r. 
geb. Schreiner. z.Zt. in Itzehoe. bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dienstverhälrnisses als Pastorin auf Lebenszeit zur :\or
delbischen Ev.-Luth. Kirche zur Pastorin der 3. Pfarrstelle der 
St. Laurantii-l<irchLilgemL·i ndc Itzehoe. l<irchcn krci:; :V1ün,ter
dorf. 

Bestätigt: 

Der Propst rrilz llerhnger  im 1\1nt des Prop,tcs des Kirchen
kreises Altona auf Grund seiner von der Kirchenkreissynode 
erfolgtL'll Wiederwahl übLT den 31. Oktober l 988 hinau, für 
eine zweite Amtsperiode: 

mit Wirkung vorn 1. April L'-:lölJ die \Vahl der Pasturin L .\. Hrnatc 
Modrow, z.Zt. in .\hrensbök, bei gleichzeitiger Begründung 
eines Dicnst1crhültnisscs :ds Pastorin auf LebL·:tszcit zur N,ird
elbischen Ev.-Luth. I(irche zur Pastorin der 2. Pfarrstelle der 
Kirchmgerncindc I ,aucn bu rg. Kirchen kreis H c1·wgn11n J ,a 11 cn
burg; 

der Propst Hans-Joachim Tctzlal f im . .\mt cks Prnpslcs des 
I<irchenkreises Alt-Hamburg - Bezirk Nord - auf Grund 
seiner von der Kirchenkreissynode crfolgtrn Wieckrwahl fiir 
eine 2. Amtsperiode über den 30. September 1988 hinaus. 

ßerufen: 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1988 hi, 31. Juli 1992 der P astor z.A. 
Hartmut Froese, z.Zt. in Tanzania, bei gleichzeitiger Begrün
dung eines Diensn·erhältnisses als Pa,tor auf Lebenszeit zur 
:�ordelbisehcn Ev.-Luth. Kirche in Jas Am\ eine, Schlilcr
pastors in Njombe1Tanzania; 

mit \Virkung vorn 1. April 1989 bis 30. September 1990 die Pastorin 
Sibilla Schäfer. z.Zt. in Flensburg, in die .3. Pfarrstelle der 
Nordclbischcn Ev.-Luth. Kirche für die DirnstJeistung mit 
besonderem Auftrag (Altenarbeit in Flensburg. Religionsunter
richt und tl1<:l1iogisLhc Furtbildung an den AusbilJungsstätlL'n 
der Diakonissenanstalt Flensburg); 

mit Wirkung vom 1. Oktober 1988 bis 31. Oktober 1992 dn Pastor 
z.A. Dietrich Waack, z.Zt. in Papua-l\euguinea. bei gleichzei
tiger l-lcgründung eines Dienstverhiiltnissc, als Pastor auf
Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche in das . .\mt
eines Stude,itcnpastors in Port \1orcsby/Jlapua Ncuguine:1.

Eingeführt: 

Am 7. März 1989 der Pastor Dr Hans-Jürgen Benediet als Pastor 
in das Amt eines Seelsorgers in der Wiehern-Schule der Stiftung 
,,Das H.auhe Haus·. 

Verlangen. 

Die Amtszeit des Propstes Dr. Dieter Lyko als Propst des Kirchen
kreises Harburg aul Grund :;cmcr \\'icdcrna!Jl durch c!tc 
Kirchenkreissynode über den 28. April 1989 hinaus bis ein
schlicf�lich 31 Juli 19lJ2; 

die Beurlaubung der Pastorin Urike Wagner -Rau. geb Wagner, 
fjr eine Tütig:,cit als wisscnseinftlic 11c AngL·stelltL an Jcr 
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel um ein weiteres Jahr 
uhcr d,·n 'iO Scpte,nber 1lJ8Y hinc1us. 

f\ea u ftr:11.:1 · 

'viit 1\'irkun12 vom 1. Mai 1989 der Pastor z .. -\. Klaus Di skowski, 
1.Z. in Hamburg-H;ll·burg. im h,il11nc1� seine, Dicwlverkil(
nisses auf Probe zur Nordelbischen E,.-.-Luth. Kirche mit der
Ycrwaltung der 1 Pfarrstelk der \larlin Luthn King-Kircbcn
gerneinde Steilshoop. Kirchenkreis Stormarn - Bezirk Bram
fcld-Volksdorf (Auftragsänderung):

mit Wirkung vom 1. April 1989 auf die Dauer eines Jahres der 
Pastor Konrnd Lühbert im Ruhmen seine, Dien,:tvcrhctl!
nisses auf Lebenszeit zur .\'ordelbischen Ev.-Luth. Kirche zur 
\Vahrnehmung der Seelsorge. Betreuung und Herntung für 
Zivildienstlei,tendc m kirchlichen und nicht-kirchlichen Ein
richtungen innerhalb des Kirchenkreises Blarnzenese: 

mit Wirkung vorn l. August 1989 der Pastor z.A. Ferdinand Oh rn s. 
z.Z. in Wellingstedt. im Rahmen ,eines Dienst\erhältnisses mif
Probe zur Nordclbis-:hen Ev.-Luth. Kirche mi: der \erwallung
der Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Matthäus in Kiel
Gc1ardrn, Kirchenkreis Ki,·I (i\utfragsündcrung).
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